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Neue Abfuhrtermine
ab 4. Juli in Mannheim-Nord

Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtbe-
zirke Feudenheim, Wallstadt, Vogelstang,
Käfertal, Waldhof, Schönau, Sandhofen so-
wie des Stadtteils Neuostheim haben in den
vergangenen Tagen einen neuen Abfallka-
lender erhalten. Dieser ist ab dem 4. Juli für
das gesamte zweite Halbjahr 2022 gültig. Bis
einschließlich Freitag, 1. Juli, gilt noch der al-
te Abfallkalender.

Anpassung bei Papier und Restmüll
Der neue Abfallkalender ist erforderlich, da
die Abfallmengen und die Behälterzahlen
seit Einführung der kostenlosen Biotonne
sowie durch die Erschließung neuer Wohn-
gebiete und Konversionsflächen in Mann-
heim gestiegen sind. Deshalb musste der
Stadtraumservice Mannheim seine Abfall-
Sammeltouren in den genannten Stadtbezir-
ken umstellen und die Leerungstermine der
Papier- und Restmülltonne anpassen.

Aufgrund der Umstellung kann es in ein-
zelnen Straßen der oben genannten Stadtbe-

zirke zu einer einmaligen 3-wöchigen Ver-
schiebung bei der Abfuhr von Restmüll und
Papier kommen. Betroffenen Haushalten,
die nach einer Restmüllleerung in der Kalen-
derwoche 25 erst wieder eine Leerung in der
Woche 28 im neuen Kalender stehen haben,
bietet der Stadtraumservice Mannheim eine
Sonderleerung am Samstag, 2. Juli, an. Diese
Leerung wird im Teilservice durchgeführt.
Das bedeutet, dass die Abfalltonnen am Stra-
ßenrand bis 6.30 Uhr bereitstehen müssen.
Für die Papiertonne ist keine Sonderleerung
vorgesehen. Hier können die eventuell anfal-
lenden Mehrmengen auf die nachfolgenden
Leerungen verteilt werden.

Auf der Homepage www.stadtraumser-
vice-mannheim.de kann der aktualisierte
Abfallkalender 2022 online oder über die
App „Abfall-Ma“ abgerufen werden. Die App
bietet darüber hinaus noch weitere Service-
Funktionen wie den Erinnerungsdienst und
aktuelle Informationen zur Abfallentsor-
gung.

„Neue Wege – Mehr erleben in der City“
Seit März läuft der Verkehrsversuch im Rah-
men des Projekts „Neue Wege – Mehr erle-
ben in der City“ mit dem Ziel, ein nachhalti-
geres Mannheim und eine lebenswertere In-
nenstadt zu schaffen. Die neue Verkehrsfüh-
rung ist baulich seit Anfang Mai abgeschlos-
sen. Von Beginn an hat die Verwaltung die
Verkehrssituation im Blick und ist mit be-
troffenen Akteurinnen und Akteuren im ste-
tigen Austausch.

„Wir sind während der Planung bereits
von einer längeren Eingewöhnungsphase
der Verkehrsteilnehmenden ausgegangen
und haben somit von vorneherein Nach-
schärfungen nicht ausgeschlossen. Die Anre-
gungen und Bedenken aus Handel, Anwoh-
nerschaft und Politik nehmen wir ernst und
teilen sie mitunter, weshalb wir Anpassun-
gen an der Umsetzung vornehmen werden“,
erläutert Bürgermeister Ralf Eisenhauer.
„Mit welcher Wucht eindeutige Beschilde-
rungen und verkehrsrechtliche Markierun-
gen in der Innenstadt mutwillig und bewusst
ignoriert werden, hat uns doch überrascht.“

Kunststraße
So werden die geänderten Verkehrswege
und damit die Straßenverkehrsordnung häu-
fig nicht eingehalten. Dies betrifft insbeson-
dere die Überfahrt zur Kunststraße. Hier sind
verschärfende Maßnahmen mit sogenann-
ten Leitboys, einem Absperrsystem, in Vor-
bereitung, jedoch gibt es aufgrund von Lie-
ferschwierigkeiten Verzögerungen in der
Umsetzung. Stattdessen sollen mobile Bau-
stelleneinrichtungen, die verschraubt wer-
den, kurzfristig Abhilfe schaffen. Zusätzlich
wird geprüft, ob die bestehenden Leit-
schwellen bis zum Rand der Schleppkurve
vorverlegt werden können, um das Gerade-
ausfahren zu verhindern. Bis Ende Juli soll
der Radstreifen dann durch weitere Leit-
schwellen abgesichert werden.

Fressgasse
Seit 27. Juni ist zudem die Schranke in der

Fressgasse dauerhaft geschlossen. Bisher
wurde die Zufahrt zur neuen Fußgängerzone
in P 1/Q 1 und E 1/F 1, wie auch die anderen
Teile der Fußgängerzone, von 6 bis 11 Uhr für
den Lieferverkehr geöffnet. Der Durch-
fahrtsverkehr nutzte jedoch rechtswidrig die
geöffnete Schranke, um die Fußgängerzone
zu befahren. So entstanden im Anlieferzeit-
raum immer wieder gefährliche Situationen
zwischen Autos, Straßenbahnen und Fuß-
gänger- sowie Fahrradverkehr, die mit der
ganztägigen Schließung der Schranke ver-
mieden werden können.

Konkordienstraße
Um die Verkehrssituation in der Konkordien-
straße zu verbessern, ist bereits auf Höhe
der Quadrate R 7 und Q 7 die rechte Abbiege-
spur für den herausfahrenden Verkehr ver-
längert worden. So wird ein größerer Ver-
kehrsabfluss aus den Quadraten ermöglicht.
Die bestehenden Parkstände im Bereich Q 7
mussten daher entfernt werden. Zudem wur-
den neue Markierungen und Beschilderun-
gen installiert sowie ein absolutes Haltever-
bot eingerichtet.

Erbprinzenstraße
Analog zur Konkordienstraße wird unter-
sucht, ob die Verlängerung der linken Auf-
stellspur auch in der Erbprinzenstraße zu ei-
nem besseren Verkehrsfluss beitragen kann.
Hier sind Machbarkeitsprüfungen noch nicht
abgeschlossen.

Marktstraße E 1/E 2
Ähnlich wie in der Kunststraße, wird auch
der Abschnitt in der Marktstraße als reine
Fahrradstraße entgegen der Straßenver-
kehrsordnung nach wie vor von Fahrzeugen
befahren. Um dies zu unterbinden und den
Anliegern sowie Kundinnen und Kunden
dennoch eine Durchfahrt zu ermöglichen,
schlägt die Verwaltung eine digital gesteuer-
te Mietschranke vor.

Anpassungen beim Verkehrsversuch nach ersten Erfahrungen
Sauberkeit

In der Kunststraße und Fressgasse prüft der
Eigenbetrieb Stadtraumservice, ob weitere
Abfallbehälter nahe der neuen Aufenthalts-
bereiche angebracht werden können. Hierzu
könnten bereits bestehende Rohrständer
der Beschilderung verwendet werden. Mit
der vollständigen Schließung der Schranke in
der neuen Fußgängerzone P 1/Q 1 und E 1/F 1
können an dieser Stelle analog zum Planken-
kopf temporäre Müllbehälter aufgestellt
werden.

Banner und Beschilderung
Verkehrliche Hinweistafeln an fünf Standor-
ten zur geänderten Verkehrsführung sind
bereits geändert worden. Gemeinsam mit
dem Handel entwickelte neue Hinweisban-
ner an mehreren Standorten in der City und
am Stadteingang vermitteln so positive Bot-
schaften zum Einkaufen in der City und laden
zum Verweilen in Mannheim ein.

Hintergrund:

Durch Herausnahme des Durchgangsver-
kehrs in der Fressgasse und Kunststraße wur-
den im Rahmen des Projekts „Neue Wege –
Mehr erleben in der City“ und dem damit ver-
bundenen Verkehrsversuch neue öffentliche
Begegnungsräume geschaffen und dem
Menschen Vorrang vor Autos gegeben.
Mannheims erste reine Fahrradstraße in der
Markstraße unterbindet die Durchfahrt für
Kraftfahrzeuge über die verlängerten Plan-
ken und sorgt damit für eine verbesserte
Querung für Radfahrende zwischen Kurpfalz-
brücke und Schloss. Für ein Jahr wird so ge-
testet, wie Mannheim zu einem attraktiven
Aufenthaltsort mit viel Grün entwickelt wer-
den kann.

Weitere Informationen:

Mehr Informationen sind unter www.mann-
heim.de/lebenswerteinnenstadt zu finden.

7. Regenbogenempfang
der Stadt Mannheim 2022

Der Regenbogenempfang der Stadt Mann-
heim am 23. Juni fand zum ersten Mal im Rah-
men des international gefeierten Pride Mo-
nats Juni statt. Unter dem Motto „Blick in die
Mannheimer Geschichte“ richtete sich das
Augenmerk des diesjährigen Empfangs auf
die Verwurzelung und das Engagement der
queeren Community vor Ort, aber auch auf
die Spuren der Ausgrenzung und Gewalt.

Viele Menschen machen sich für ein gelin-
gendes Zusammenleben in einer von Vielfalt
geprägten Gesellschaft in Mannheim stark.
Beim 7. Regenbogenempfang im MARCHI-
VUM wurden die bisherigen Erfolge gefeiert
und die weiteren Herausforderungen in den
Blick genommen. Zu diesem Anlass bedank-
te sich die Stadt Mannheim bei allen Men-
schen, die sich stetig für ein respektvolles
Zusammenleben in Vielfalt und die Chan-
cengleichheit von lesbischen, schwulen, bi-
sexuellen, transgeschlechtlichen, interge-
schlechtlichen, queeren und nicht-binären
Menschen in Mannheim engagieren.

„Die Ausrufung der Stadt Mannheim zum

Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen im ver-
gangenen Jahr durch den Gemeinderat ist
ein wichtiger Schritt, um die strategischen
Ziele des Leitbilds 'Mannheim 2030' zu errei-
chen“, sagte Oberbürgermeister Dr. Peter
Kurz in seiner Rede. Das dritte strategische
Ziel hält fest, dass LSBTI-Personen im Jahr
2030 selbstverständlicher und wertge-
schätzter Teil der Stadtgesellschaft sind und
frei von Diskriminierung in Mannheim leben
können. „Das große zivilgesellschaftliche En-
gagement von Seiten der queeren Commu-
nity trägt maßgeblich zum Klima der Offen-
heit und Akzeptanz in Mannheim bei. Der
Regenbogenempfang ist der Dank an alle,
die sich dafür engagieren.“

Als weiteres sichtbares Zeichen der Soli-
darität der Stadt Mannheim mit den queeren
Communities beschrieb Kurz die Beflaggung
des Rathauses E 5 und des Technischen Rat-
hauses mit je einer Regenbogenflagge für die
Dauer des Pride Month, die der Gemeinderat
ebenfalls 2021 beschlossen hat. Während des
Pride Monats werben queere Menschen ver-

Queere Geschichte im Mittelpunkt
stärkt für mehr gesellschaftliche Akzeptanz
und feiern die Vielfalt der Gesellschaft. „Zur
Unterstützung des Pride Monats wird der
Regenbogenempfang zukünftig im Juni
stattfinden“, erklärte Kurz.

Dem schwulen Chor RosaKehlchen e. V.
dankte Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
für sein 30-jähriges gesellschaftliches Enga-
gement. Mit einer Urkunde wurde dessen
bedeutender Beitrag für ein respektvolles
Zusammenleben in Vielfalt geehrt. Das Pro-
gramm des Abends wurde von musikalischen
Beiträgen der RosaKehlchen umrahmt.

Passend zum diesjährigen Motto des Re-
genbogenempfangs „Blick in die Mannhei-
mer Geschichte“ stellten Dr. Andreas
Schenk und das Projektteam des MARCHI-
VUM das Buchprojekt „QUEER IM LEBEN!
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Ge-
schichte und Gegenwart der Rhein-Neckar-
Region“ vor. Im Foyer des MARCHIVUM prä-
sentierten im Anschluss vier Projekte der Zi-
vilgesellschaft ihre Arbeit zum Thema Quee-
re Geschichte.

Abschluss der
Grundreinigung der Planken

Um die Aufenthaltsqualität weiter zu verbes-
sern, reinigte eine Spezialfirma aus den Nie-
derlanden seit dem 7. Juni die hellen Pflaster-
flächen im Hauptstrang der Planken grund-
haft und sorgte für neuen Glanz in der Innen-
stadt.

Denn nicht nur das gut besuchte Stadtfest
hat für Verfärbungen des hellen Pflasters in
der Innenstadt gesorgt, sondern auch die
täglichen Besucherströme. Geplant waren
die Arbeiten bis zum 24. Juni, sie konnten
aber bereits zwei Tage früher erfolgreich be-
endet werden.

Vom Paradeplatz beginnend konnten die
Pflasterflächen zwischen den Quadraten D
1/E 1 bis O 7/P 7 gereinigt werden. Mit Rück-
sicht auf die Gastronomie und den Einzel-
handel sowie den eng getakteten Straßen-
bahnverkehr fand die Generalreinigung der
Fußgängerzone jeweils ab 19 Uhr bis 5.30 Uhr
statt. Die hellen Pflasterbeläge wurden mit
Spezialhochdruckmaschinen abgestrahlt
und vollflächig gereinigt. Im Zuge der Pflas-
terreinigung wurde das schmutzige Fugen-
material aus der Fuge herausgesaugt, gewa-
schen und anschließend wieder in die Pflas-
terzwischenräume eingeschlämmt.

„Das frisch gereinigte helle Pflaster sorgt
für ein harmonisches Erscheinungsbild und

Pflasterreinigung der Planken abgeschlossen
wird weiterhin viele Besucherinnen und Be-
sucher in die Mannheimer Innenstadt lo-
cken“, so Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana
Pretzell. In den letzten Jahren werden mit zu-
sätzlichem Budget eine Vielzahl an städti-
schen Maßnahmen durchgeführt, die zur
Verbesserung der Sauberkeit beitragen sol-
len. Insbesondere die Nassreinigung der
stark frequentierten Innenstadt stellt einen
Reinigungsschwerpunkt dar.

„Die Sauberkeitsoffensive ist ein wichti-
ges und richtiges Instrument für die künftige
Sauberkeit im öffentlichen Raum“, so Mar-
kus Roeingh, Eigenbetriebsleiter des Stadt-
raumservice Mannheim. „Durch den guten
und regelmäßigen Dialog mit Interessenver-
tretern des Handels und der Gastronomie
konnten wir bereits deutliche Verbesserun-
gen erzielen.“

Besondere Reinigungen an Hotspots wie
beispielsweise am Plankenkopf während der
Corona-Pandemie, das Aufstellen von zu-
sätzlichen mobilen Abfallbehältern sowie die
Durchführung von Sonderreinigungen sind
wichtige Bestandteile der künftigen Reini-
gungsstrategie des Stadtraumservice Mann-
heim. Diese legen den Grundstein für ein
sauberes Mannheim, vor allem in Hinblick
auf die Bundesgartenschau in 2023.

Wichtige Informationen zu Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Fortlaufend aktualisierte Informationen
des Landes Baden-Württemberg sind unter
www.baden-wuerttemberg.de zu finden.

Kommunales Impfzentrum (KIZ)
in der Salzachstraße 15 in Neckarau

Am KIZ in der Salzachstraße 15 besteht mon-
tags bis freitags von 12 bis 18 Uhr die Mög-

lichkeit zur Impfung gegen das Corona-Virus
für Mannheimerinnen und Mannheimer ab
zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren müssen von einer erziehungsbe-
rechtigten Person begleitet werden. Geimpft
wird mit den Impfstoffen von Novavax, Bion-
tech, Moderna und Johnson & Johnson.

Für die Impfung vor Ort wird ein Ausweis
benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die
Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls
vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impf-
pass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.
Impfungen sind mit und ohne Termin mög-

lich. Termine für das KIZ in der Salzachstraße
können unter www.mannheim.de/kiz verein-
bart werden.

Impftelefon des
Seniorenrats Mannheim

Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 für Men-
schen über 55 Jahre aus Mannheim telefoni-
sche Hilfe beim Buchen eines Impftermins
an. Das Impftelefon ist montags bis freitags
von 9 bis 12 Uhr für Impftermine zu errei-
chen.
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AB 4. JULI 
NEUE  ABFUHR-
 TERMINE IN 

–NORD–

Wir stellen unsere  Sammeltouren um.  Die Termine der Müllabfuhr 
ändern sich in Feudenheim, Wallstadt, Vogelstang, Käfertal, Wald-
hof, Schönau, Sandhofen und Neuostheim. Bitte beachten Sie den 
 aktualisierten Abfallkalender in Ihrem Briefkasten.

Tipp: Nutzen Sie die Abfall-App „Abfall-Ma“ zur Erinnerung an die 
aktuellen Abfuhr-Termine.

stadtraumservice@mannheim.de
www.stadtraumservice-mannheim.de
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Sommerfest unter freiem Himmel
Am Samstag, 2. Juli, laden die Reiss-Engel-
horn-Museen zusammen mit dem Kurpfälzi-
schen Kammerorchester zum Sommerfest
ein. Gemeinsam bieten sie auf dem Toulon-
platz vor dem Museum Zeughaus von 16 bis
21 Uhr vielseitige Unterhaltung für Groß und
Klein. Auf dem Programm stehen sommerli-
che Musikklänge von Mozart bis Tango-Le-
gende Astor Piazzolla. Spannende Führun-
gen gewähren seltene Einblicke hinter die
Museumskulissen und in die Forschungsla-
bore. Auf Kinder und Familien wartet ein ab-
wechslungsreicher Aktionsparcours, der zu
einer Zeitreise in vergangene Epochen ein-
lädt.

Die Teilnahme am Sommerfest-Programm
ist kostenfrei. Außerdem bieten die Reiss-
Engelhorn-Museen zur Feier des Tages ganz-
tägig freien Eintritt in die Ständigen Samm-
lungen und rabattierten Eintritt in die „Un-
sichtbaren Welten“ oder „Ägypten – Land
der Unsterblichkeit“ mit je 4,50 Euro pro Per-
son. Bei schlechtem Wetter finden die Kon-
zerte und die Programmangebote im Muse-
um Zeughaus statt.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Programm unter
www.rem-mannheim.de und www.kko.de

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag. 4.,
bis Freitag, 8. Juli, in folgenden Straßen Ge-
schwindigkeitskontrollen durch:

Bruchsaler Straße - Edinger Riedweg - Fro-
beniusstraße - Grenadierstraße (Erich-Käst-
ner-Schule) - Im Pfeifferswörth - Leutwein-
straße - Mallaustraße - Mosbacher Straße -
Mutterstadter Platz (Rheinauschule) - Oster-
burker Straße - Rheinauer Ring - Römer Stra-
ße (Wallstadtschule) - Storchenstraße - Wil-
helm-Peters-Straße (Gerhard-Hauptmann-
Schule) - Winterstraße (Pfingstbergschule) -
Zum Herrenried (Käthe-Kollwitz-Schule)

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen sind aus aktuellem Anlass mög-
lich.

CaféColibri
Die Stadtbibliothek Mannheim lädt wieder
wöchentlich zum Sprachcafé „Café Colibri“
ein. Menschen aus verschiedenen Kultur-
kreisen, unabhängig von Alter und sozialer
Herkunft, haben hier die Möglichkeit, in lo-
ckerer Atmosphäre ihre Deutschkenntnisse
anzuwenden und zu vertiefen. Es findet an
den Donnerstagen 7., 14., und 21. Juli, jeweils
17 Uhr, in der Zentralbibliothek im Stadthaus
N 1 statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer nicht zu den Terminen in der Biblio-
thek vorbeikommen möchte oder kann, hat
nun die Möglichkeit, bei regelmäßigen On-
line-Treffen des Café Colibri mitzumachen.
Sie finden an den Dienstagen 12. und 26. Juli,
jeweils 18 Uhr, statt. Auch dieses Angebot ist
kostenlos. Die Teilnehmendenzahl ist be-
grenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an stadt-
bibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de
ist erforderlich.

Weitere Informationen sind auf
www.stadtbibliothek.mannheim.de unter
der Rubrik „colibri – das interkulturelle An-
gebot“ zu finden.

„SchönauonStage“
Für junge Talente aus dem Mannheimer Nor-
den bietet das Event „Schönau on Stage“ am
Freitag, 8. Juli, von 18 bis 20 Uhr im Hof des
Jugendhauses Schönau, Lilienthalstraße 267,
wieder die Möglichkeit, ihr Können, ihre
Kreativität und ihre Kunst auf die zu Bühne
bringen. Von Gesang bis Tanz haben sie wie-
der beeindruckende Programmbeiträge vor-
bereitet und freuen sich auf ihre Auftritte vor
Publikum. Teilnehmen werden vor allem Ta-
lente aus dem Mannheimer Norden – beson-
ders aus den Stadtteilen Schönau, Sandho-
fen, Scharhof und Blumenau – einzeln oder
als Gruppe. Der Eintritt zur Veranstaltung ist
frei.

Kunstreise–alleeinsteigen!
Gemeinsam ausgewählte Kunstwerke be-
trachten macht Spaß. Denn gemeinsam
sieht man mehr. Am Sonntag, 3. Juli, findet in
der Kunsthalle Mannheim ab 15 Uhr eine ein-
stündige Familienführung voller (Kunst-)Ge-
schichten und mit kreativen Anregungen
statt. Dieses Angebot ist über die Mannhei-
mer Abendakademie buchbar: www.abenda-
kademie-mannheim.de

STADT IM BLICK

„Ein Prozess - Vier Sprachen“

„Sie sind die Pionierinnen und Pioniere des
Konferenzdolmetschens und trotzdem hat
nie jemand über sie berichtet“, erklärt Elke
Limberger-Katsumi, Mitglied des Internatio-
nalen Berufsverbands der Konferenzdolmet-
scher (AIIC) und Kuratorin der Ausstellung
„Ein Prozess – Vier Sprachen“. Die Nürnber-
ger Prozesse wurden in den vergangenen 76
Jahren intensiv erforscht und analysiert. Da-
bei blieb jedoch bis heute ein entscheiden-
der Aspekt fast unbemerkt: die Pionierleis-
tung der Dolmetscherinnen und Dolmet-
scher. Unter widrigsten Umständen sorgten
sie für eine reibungslose Verständigung im
Gerichtssaal und damit auch für den Durch-
bruch des Simultandolmetschens.

Das MARCHIVUM freut sich, mit der Aus-
stellung des Internationalen Berufsverbands
der Konferenzdolmetscher AIIC und des Ver-
eins Konferenzdolmetschen – Vergangen-
heit, Gegenwart, Zukunft e.V. zu diesem
spannenden historischen Thema, die neue
Fläche für Wechselausstellungen im umge-

Eröffnung der neuen Ausstellung im MARCHIVUM am 6. Juli
bauten Erdgeschoss einweihen zu können.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 6. Juli,
18 Uhr mit einer Einführung von Sandra Lie-
pelt eröffnet und ist danach im Wechselauss-
tellungsraum des MARCHIVUM bis zum 7.
August zu sehen. Die Öffnungszeiten sind
dienstags und donnerstags bis sonntags von
10 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 20
Uhr. Im Eintrittspreis von 5 Euro (ermäßigt
2,50 Euro) ist auch der Besuch der Stadtge-
schichtlichen Ausstellung „Typisch Mann-
heim!“ enthalten. Die Eröffnungsveranstal-
tung erfolgt in deutscher Sprache und wird
simultan ins Englische gedolmetscht. Für
Gäste liegen Kopfhörer aus.

Die Ausstellung wird durch vier Vorträge
und eine Podiumsdiskussion abgerundet. Im
Anschluss an jede der Veranstaltung wird
noch eine Führung durch die Ausstellung an-
geboten. Die Veranstaltungen finden im
Friedrich-Walter-Saal des MARCHIVUM (6.
OG) statt und werden auf www.marchi-
vum.de gestreamt.

Natur in Mannheim entdecken

Ein Wochenende im Juli mit 37 Veranstal-
tungen draußen in der Natur: Die Stadt
Mannheim lädt am Samstag, 9., und am
Sonntag, 10. Juli, zum 14. „Tag der Artenviel-
falt“ ein.

In Natur- und Landschaftsschutzgebieten
sowie Wäldern, Gärten und am Fluss kön-
nen Familien und Naturinteressierte Arten-
vielfalt und Naturschätze Mannheims ken-
nenlernen. Geleitet werden die Exkursionen
und die Mitmach-Aktionen von Umweltver-
bänden, Vereinen und fachkundigen Natur-
expertinnen und -experten.

„Mannheim ist Lebensraum vieler, zum
Teil streng geschützter, Tier- und Pflanzen-
arten. Alle Bürgerinnen und Bürger, die Lust
haben, draußen in der Natur diese Arten-
vielfalt zu erkunden, sind herzlich eingela-
den, gemeinsam mit den Expertinnen und
Experten auf Entdeckungstour zu gehen.
Aktionstage wie diese helfen uns, zu begrei-
fen, wie wichtig der Schutz und der Erhalt
der Naturvielfalt für uns Menschen sind“, so
Umweltbürgermeisterin Prof. Dr. Diana
Pretzell.

Ob bei einem Rundgang am Vogelstang-
see, Veranstaltungen auf dem BUGA23-Ge-

Die Stadt Mannheim lädt zum „Tag der Artenvielfalt“ ein
lände, einer Füh-
rung durch das
Naturschutzge-
biet Dossen-
wald/Hirsch-
acker und dem
Besteigen des
höchsten Gipfels
Mannheims,
einer Entdecker-
tour über die

Streuobstwiese oder einer botanischen
Führung durch die Oststadt – bei dem um-
fangreichen Programmangebot ist für jeden
etwas dabei. Spezielle Angebote für Kinder,
wie eine Becherlupensafari im Käfertaler
Wald, das Erkunden des Neckars mit dem
Ökomobil oder Mitmachaktionen wie Ker-
zen selbst gießen, laden zum Spielen und
Entdecken in der Natur ein.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und
viele für Kinder geeignet. Für einzelne Ver-
anstaltungen ist eine Anmeldung erforder-
lich. Das vollständige Programm und weite-
re Informationen zum „Tag der Artenviel-
falt“ finden sich unter www.mann-
heim.de/tagderartenvielfalt

Gemeinsame Stadtentwicklung

Die Initiative „Mannheim besser machen“
beteiligt Bürgerinnen und Bürger an der Ent-
wicklung ihrer Stadt. Im Themenworkshop
am 8. Juli zwischen 15 und 18 Uhr setzen sich
Mannheimerinnen und Mannheimer auf
dem Gelände der BUGA am Spinelliplatz da-
mit auseinander, welche der seit Februar im
bundesweiten Prozess erarbeiteten Themen
für Mannheim so relevant sind, dass sie im
Spätsommer und Herbst in „Tischgesprä-
che“ eingebracht werden. Bei diesen werden
Verbündete gesucht, die bei der Umsetzung
der Herausforderungen in konkrete Projek-
ten aktiv werden.

Die Stadt Mannheim und die Hamburger
Körber-Stiftung haben das Projekt „Mann-
heim besser machen“ im Februar gestartet.
Vertretende der Zivilgesellschaft, interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger sowie Mitar-
beitende der Verwaltung haben sich seitdem
in vier Workshops mit den Anforderungen an
eine zukunftsfähige Stadt auseinanderge-
setzt. Ziel des Prozesses ist es, Ideen für eine
nachhaltige, lebenswerte und soziale Zu-
kunft gemeinsam in der Stadt umzusetzen.

„Mannheim besser machen“ findet Themen, die bewegen
Um den gesellschaftlichen Herausforde-

rungen wie der Klimakrise etwas entgegen-
zusetzen, hat sich die Stadt in einem breiten
Beteiligungsprozess bereits das „Leitbild
Mannheim 2030“ gegeben. Als Pilotstadt Lo-
cal Green Deal konkretisiert Mannheim die-
ses Leitbild mit allen Akteurinnen und Ak-
teuren der Stadtgesellschaft vor dem Hinter-
grund der globalen Herausforderungen auf
lokaler Ebene. „Mannheim besser machen“
knüpft hieran an und ist ein weiterer Schritt,
sich zu einem Vorbild für nachhaltiges Leben
und Handeln zu entwickeln und so zur Erfül-
lung der von den Vereinten Nationen formu-
lierten Nachhaltigkeitsziele beizutragen.

Im Rahmen des Themenworkshops kön-
nen sich nun Bürgerinnen und Bürger aktiv
an dem Vorhaben beteiligen und aus den bis-
her erarbeiteten Themen für zukunftsfähige
Städte die Themen identifizieren, die für
Mannheim besonders relevant sind. Vor dem
Workshop bietet die BUGA ab 13.45 Uhr eine
Führung über das Gelände an. Anmeldungen
sind unter www.mannheim-gemeinsam-ge-
stalten.de/node/5943 möglich.

„Sicherheitsdezernent vor Ort“ mit
dem Ordnungsdienst in Neckarau

Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezer-
nent Christian Specht kommt mit Mitarbei-
tenden des städtischen Ordnungsdienstes
nach Neckarau, um die Ergebnisse der Sicher-
heitsbefragung mit der Bürgerschaft zu be-
sprechen. Im direkten Austausch soll eine ak-
tuellere und breitere Einschätzung der Sicher-
heitslage gewonnen werden. Im Rahmen der

Reihe „Sicherheitsdezernent vor Ort“ steht er
als Ansprechpartner bereit und tauscht sich
mit Anwohnerinnen und Anwohnern zur Si-
cherheitslage aus, so auch am Freitag, 1. Juli,
von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz Necka-
rau. Das Format wird jeden Monat in einem
anderen Stadtteil angeboten, um einen mög-
lichst breiten Gesamteindruck zu gewinnen.

Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine
Das Thomashaus, Reiterweg 54, in Neuherms-
heim ist Erstanlaufstelle und Notunterbrin-
gung für Geflüchtete aus der Ukraine. Dort ist
auch die „Verwaltungsstraße“ mit melde-
rechtlicher Erfassung der Geflüchteten, Sozi-
al- und Sozialleistungsberatung, Arbeitsver-
mittlung, medizinischer Erstberatung und Co-
rona-Schutzimpfung verortet. Das Thomas-
haus soll den Schutzsuchenden lediglich als
Erstunterbringung dienen. Ziel ist es, die An-
gebote der Mannheimer Bürgerinnen und
Bürger zu nutzen und die geflüchteten Famili-
en oder Einzelpersonen von dort aus an priva-
te Unterkünfte zu vermitteln.

Mannheimerinnen und Mannheimer, die
kostenlos Wohnraum zur Verfügung stellen

möchten, können diesen online unter
www.mannheim.de/unterbringungsangebot
oder telefonisch bei der Ukraine-Hilfe-Hot-
line unter 0621/293-3299 melden.

Darüber hinaus hat NEXT Mannheim eine
Plattform entwickelt, die Vermieterinnen und
Vermieter von Wohnraum in Mannheim und
Geflüchtete zusammenbringt. Vermieterin-
nen und Vermieter können hier ihre entgelt-
pflichtigen privaten Wohnraumangebote in
Mannheim für Flüchtende einstellen, die dann
in deutscher und ukrainischer Sprache darge-
stellt werden: www.startraum-mannheim.de

Alle Informationen rund um das Thema
Ukraine-Hilfe sind unter www.mann-
heim.de/ukraine-hilfe-mannheim zu finden.

Mehr Geld für die Begrünung

Pünktlich zum sechsjährigen Bestehen des
Förderprogramms für die Begrünung von
Dach-, Fassaden und Entsiegelungsflächen
werden die Stadt Mannheim und die Klima-
schutzagentur Mannheim die Begrünung in
der Stadt noch schneller und umfassender
vorantreiben.

So können Mannheimerinnen und Mann-
heimer auch große Flächen finanziell attrak-
tiv begrünen:
• Ausweitung des Geltungsbereichs der
Richtlinie für Dach- und Fassadenbegrünung
auf Gebiete der Stadt Mannheim, die stadt-
klimatisch sehr stark und stark belastet sind.
Diese befinden sich nicht nur in der Innen-
stadt, sondern auch in den Stadtteilzentren.
Grundlage für die Bewertung ist die Isother-
menkarte der 23-Uhr-Situation aus der Stadt-
klimaanalyse 2020. Als sehr stark und stark
belastet gelten die höchsten vier Tempera-

turzonen (orange bis dunkelrote eingefärbte
Zonen).
• Entsiegelungsmaßnahmen mit anschlie-
ßender Begrünung werden stadtweit geför-
dert.
• Signifikante Erhöhung der maximalen För-
dersummen je Maßnahme auf bis zu 16.000
Euro für Dachbegrünungen, bis zu 25.000 Eu-
ro für Fassadenbegrünungen und bis zu
11.000 Euro für die Entsiegelung von Flächen
mit anschließender Begrünung. Die genauen
Förderbeträge können in der neuen Förder-
richtlinie nachgelesen oder bei der Klima-
schutzagentur erfragt werden. Weiterhin för-
derfähig sind Planungs-, Material- und Bau-
kosten.

„Die Stadt Mannheim hat sich zum Ziel ge-
setzt, eine klimaresiliente Stadt zu werden. In
Zeiten großer Hitze, wie aktuell der Fall, ist
das entscheidend für die Lebensqualität. Be-

Aktualisierung des Förderprogramms zur Begrünung von Dach-, Fassaden und Entsiegelungsflächen
grünung spielt dabei eine zentrale Rolle.
Pflanzen verdunsten mehr Wasser und sor-
gen dadurch für Abkühlung auch auf kleinem
Raum. Je mehr Grün, desto größer ist diese
Wirkung. Mit der Begrünung von Fassaden
und Dächern oder der Entsiegelung mit an-
schließender Begrünung von versiegelten
Flächen verbessern Gebäudeeigentümerin-
nen und Gebäudeeigentümer das Stadtklima
und stärken dabei die Biodiversität“, so Um-
weltbürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Marianne Crevon, Prokuristin der Klima-
schutzagentur Mannheim: „Die Erweiterung
des Fördergebiets und die Erhöhung der ma-
ximalen Fördersummen machen das Förder-
programm noch attraktiver. Wir können da-
durch ab sofort interessantere Anreize für
größere Begrünungsprojekte setzen. Die Kli-
maschutzagentur bietet allen Interessierten
eine persönliche kostenlose Vor-Ort-Bera-

tung an, um die Machbarkeit und Förderfä-
higkeit ihres Projekts zu prüfen. Für dieses
Jahr stehen noch zirka 50.000 Euro Förder-
mittel zur Verfügung.“

Die Stadt Mannheim fördert seit Juli 2016
die Begrünung von Dach-, Fassaden und Ent-
siegelungsflächen mit dem Ziel, das Stadtkli-
ma zu verbessern und den innerstädtischen
Grünanteil zu erhöhen. Seit Inkrafttreten der
Förderrichtlinie konnten mehr als 150 Begrü-
nungsmaßnahmen finanziell unterstützt
werden.

Die neue Richtlinie steht unter www.klima-
ma.de zur Verfügung. Anfragen zu Projekten
können auch telefonisch unter 0621/868424-
10 oder über das Kontaktformular auf der In-
ternetseite der Klimaschutzagentur gestellt
werden. Die 23-Uhr-Isothermenkarte aus der
Stadtklimaanalyse ist unter www.mann-
heim.de/stadtklimaanalyse-2020 abrufbar.
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BUGA dank Luisenpark ein Erfolgskonzept

Viel Natur bringt die BUGA 2023 nach Mann-
heim. Nicht nur die komplette Neugestal-
tung der Konversionsflächen auf Spinelli, der
„Spinelli-Park“, sondern auch das Schmuck-
stück der Bundesgartenschau 1975, der Lui-
senpark, erfährt eine Aufwertung.

Die CDU hat sich früh dafür stark ge-
macht, dass unser Luisenpark Teil der BUGA
2023 wird. So wird der größte Mannheimer
Stadtpark nur durch die CDU-Initiative um-
fassend erneuert und aufgewertet und damit
ein Schmuckstück der zweiten Bundesgar-
tenschau in Mannheim. Welche Maßnahmen
der Luisenpark erfährt, um weiterhin eine
der schönsten Parkanlagen Europas zu blei-
ben, erfahren Sie am Freitag, 1. Juli 2022 ab
16:30 Uhr auf einer Führung im Park. Beim
Rundgang mit dem CDU-Fraktionsvorsitzen-
den Claudius Kranz und Stadtrat Alexander

Parkführung mit Claudius Kranz und Alexander Fleck am Freitag, 1. Juli um 16:30 Uhr

Fleck zeigt Joachim Költzsch, der Geschäfts-
führer des Luisenparks, den Teilnehmern

durch welche innovativen Konzepte der Lui-
senpark seine Spitzenposition unter den eu-
ropäischen Stadtparks verteidigt.

Für die „Neue Parkmitte im Luisenpark“
wird ein neuer Gebäudekomplex in organi-
schen Formen errichtet, der den Besucher-
bereich um circa 3.000 m²erweitert. Entste-
hen werden unter anderem eine begehbare
Unterwasserwelt sowie ein „Südamerika-
Haus“, das die Besucher in die Welt der war-
men Tropenwälder eintauchen lässt. Ver-
bunden werden der Spinelli-Park und der Lui-
senpark während der Bundesgartenschau
mit einer Seilbahn, für die gerade errichtet
wird.

Jetzt zur Führung anmelden
Eine Teilnahme an der fachkundigen Füh-
rung ist nur nach vorheriger Anmeldung
möglich. Die Anmeldung ist ausschließlich
telefonisch in der CDU-Fraktionsgeschäfts-
stelle möglich von Montag bis Freitag zwi-
schen 9 und 12 Uhr unter 0621/293-2190. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT WEITERE MELDUNGEN

Fertigstellung der Karte
zu kühlen Orten in Mannheim

Die Folgen des Klimawandels sind in den
vergangenen Jahren auch in Mannheim
spürbar geworden: In den Sommermonaten
wird es wärmer und trockener, Hitzeperio-
den nehmen zu. Das nimmt in vielfältiger
Weise Einfluss auf unser Leben. So auch auf
die Gesundheit und das Wohlergehen der
Bevölkerung.

Damit sich die Mannheimerinnen und
Mannheimer besser vor Hitze schützen
können, wurde eine Stadtkarte mit kühlen
Orten gemeinsam mit Bürgerinnen und
Bürgern erstellt. Im Mai konnten Bürgerin-
nen und Bürger auf dem Beteiligungsportal
öffentliche kühle Orte am Wasser, im Freien
sowie im Innenraum festhalten. Außerdem
konnten sie sich analog auf dem Maimarkt
sowie auf dem Frühjahrsempfang beteili-
gen. Diese Karte der kühlen Orte soll einen
Überblick geben, wo Bürgerinnen und Bür-
ger im Stadtgebiet Abkühlung und Erholung
finden bzw. sich vor Hitze schützen können.
Sie wird in digitaler Form auf der städti-
schen Internetseite veröffentlicht und im
Geoportal hinterlegt. Darüber hinaus wird
sie auch als Printmedium im Stadtgebiet

Besser vor Hitze im Sommer schützen
ausgelegt.

Bei der Erstellung der Stadtkarte zu küh-
len Orten handelt es sich um eine Teilmaß-
nahme des Hitzeaktionsplans, der im Rah-
men des Konzepts zur „Anpassung an den
Klimawandel in Mannheim“ erstellt wurde.
Dieser zielt darauf ab, alle Mannheimerin-
nen und Mannheimer mit Informationen zu
gesundheitlichen Gefährdungen und Ver-
haltensweisen bei Hitze zu sensibilisieren
und zu schützen. In diesem Rahmen wurden
auch weitere Informationsmaterialien zum
Thema Hitzeschutz und -prävention ausge-
arbeitet, welche in Kürze digital zu finden
sind sowie als Printmedien im Stadtgebiet
ausliegen werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen des Hit-
zeaktionsplans erfolgt seit Februar für zwei
Jahre im Rahmen des BMBF-Förderprojekts
SMARTilienceGoesLive. Die Karte der küh-
len Orten wurde gemeinsam von der Abtei-
lung Klimaschutz sowie dem Geodatenkom-
petenzzentrum der Stadt Mannheim aufge-
arbeitet. Sie ist unter www.gis-mann-
heim.de/mannheim/index.php?service=ku-
ehle_orte&lang=de zu finden.

GRÜNE diskutieren mit Bürger*innen über
Neugestaltung des Herzogenriedparks

Wie möchte die Stadt Mannheim den Herzo-
genriedpark verändern? Wie läuft die Sanie-
rung der Multihalle ab? Was passiert mit dem
Wasserspielplatz? Diese und viele weitere
Fragen beantworteten die Fraktionsvorsit-
zende der GRÜNEN Gemeinderatsfraktion
Stefanie Heß sowie die umweltpolitische
Sprecherin Gabriele Baier bei einem Info-
rundgang im Herzogenriedpark vergange-
nen Freitag.

Während der einstündigen Veranstaltung
begingen die GRÜNEN-Stadträt*innen mit
den Teilnehmer*innen den westlichen Teil
des Herzogenriedparks rund um die derzeit
geschlossene Multihalle und damit den Ab-
schnitt, der aktuell im Zuge der Neugestal-
tung diskutiert wird. Dabei konnten die Bür-
ger*innen selbstverständlich eigene Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge ein-
bringen.

Der Mannheimer Gemeinderat hatte in
seiner Sitzung im Mai die Herauslösung des
westlichen Parkteils um die Multihalle aus
dem eigentlichen „Bezahlpark“ beschlossen.
Dies war vor allem notwendig, um Förder-
mittel für die Sanierung der Multihalle er-
werben zu können. Nichtsdestrotrotz hatte
die Entscheidung zu Kritik in der Bevölke-
rung geführt, da einige Bürger*innen einen
Wegfall des Wasserspielplatzes befürchte-
ten.

Stefanie Heß, die Fraktionsvorsitzende

Gemeinderatsfraktion veranstaltet Inforundgang zur geplanten Sanierung

der GRÜNEN Gemeinderatsfraktion, stellte
beim Inforundgang klar: „Das Angebot eines
Wasserspielplatzes ist für die Kinder und Fa-
milien von großer Bedeutung und wird auf je-
den Fall auch in Zukunft im Park erhalten
bleiben. Lediglich über den genauen Stand-
ort muss noch entschieden werden.“ Gabrie-
le Baier, die umweltpolitische Sprecherin der
Fraktion, betonte: „Die Multihalle soll dank
der Sanierungen ein neues Aushängeschild
des Herzogenriedparks werden. Daran gilt es
in den kommenden Monaten und Jahren zu
arbeiten.“ Beide Stadträt*innen versprachen
den Bürger*innen, dass sie ihre Anliegen mit

in die weiteren Beratungen zur Neugestal-
tung des westlichen Parkteils tragen werden.

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch un-
ter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de

Stefanie Heß, Fraktionsvorsitzende und
bildungspolitische Sprecherin der GRÜNEN
Gemeinderatsfraktion und Gabriele Baier,
Sprecherin der GRÜNEN Gemeinderatsfrak-
tion für Stadt- und Bauplanung sowie Um-
weltschutz.

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Solardach auf der
U-Halle längst überfällig

Die Fraktion LI.PAR.Tie. begrüßt die Pläne
der Stadt, auf dem Dach der U-Halle auf dem
BUGA-Gelände Mannheims größte Photo-
voltaik-Anlage zu errichten. Sie kritisiert je-
doch die Finanzierung über den Boden-
fonds, der für die Grundstücksbeschaffung
zur Errichtung preiswerter Wohnungen ein-
gerichtet wurde.

Die Fraktion hat in den vergangenen zwei
Jahren mehrere Anträge gestellt, durch Pro-
gramme, Mieterstrom-Modelle und den
Erlass einer Satzung für größere Wohnhäu-
ser die Nutzung der Photovoltaik, also der
Stromerzeugung durch Sonnenkollektoren,
in Mannheim voranzubringen. Geschehen
ist darauf hin überhaupt nichts!

Umso mehr kann es als überfälligen
Schritt betrachtet werden, dass nun auf dem
zentralen BUGA-Gebäude eine Anlage er-
richtet wird. Die Fraktionsmitglieder hoffen,
dass dies ein Startschuss für eine Aufholjagd
darstellt. Das Potential ist riesig. Der gerade
hier spürbare Klimawandel, die explodieren-
den Energiepreise und die schmerzhafte Ab-
hängigkeit von russischen Energieträgern
zeigen, dass wir schon viel weiter sein soll-
ten.

Natürlich müssen die Maßnahmen der
Energiewende wie der Ausbau der Photovol-
taik finanziert werden. Die Förderung muss
dafür auf Landes- und Bundesebene massiv
aufgestockt werden. Die Kommunen, auch
Mannheim, haben dafür nicht die nötigen
Mittel.

Dass nun deshalb die Verwaltung tief in
die Trickkiste, nämlich den Bodenfonds für

LI.PAR.Tie. für Photovoltaik, doch nicht Bodenfonds-finanziert

preiswertes Wohnen greift, ist trotz der Ver-
wendung für eine so gute Sache nicht ak-
zeptabel. Das Geld wird damit seinem
Zweck entzogen. Fraktionsvorsitzender
Dennis Ulas erklärt dazu unmissverständ-
lich: „Wir halten die Ausstattung der U-Hal-
le mit einer Photovoltaikanlage, die mehr
Strom erzeugt als sie selbst verbraucht, für
absolut sinnvoll. Allerdings können wir die
Finanzierung dieses Projekts über den
Mehrerlös aus Grundstücksverkäufen nicht
mittragen. Aus unserer Sicht müssen alle Er-
löse daraus dem Bodenfonds zugute kom-
men, über den die Stadt neue Grundstücke
kauft und somit preiswerten Wohnraum si-
chern und schaffen soll. Aus diesem Grund
enthalten wir uns bei dieser Vorlage im Ge-
meinderat.“

Im Doppelausschuss AUT/BATB am 21. Ju-
ni hat Dennis Ulas mit seiner Ankündigung
schon mal Ernst gemacht. Auch bei der fina-
len Abstimmung im Gemeinderat wird sich
die Fraktion enthalten. Die Fraktionsmit-
glieder unterstützen ebenso den Ausbau
der erneuerbaren Energien wie auch die
Schaffung preiswerten Wohnraums – aber
nicht zum Preis des einen für das andere.

Fraktion LI.PAR.Tie.
(DIE LINKE, Die PARTEI, Tierschutzpartei)
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
1. 0G, Zimmer 127
Tel. (0621) 293 9585
info@lipartie.de
www.lipartie.de

Fraktion im Gemeinderat

LI.PAR.TIE.

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

SPD im Austausch mit dem
Sportkreis und der Sportkreisjugend Mannheim

Ein Kennenlernen des neuen Vorstandes des
Sportkreises, der Sportkreisjugend und der
SPD-Fraktion sollte es sein und so trafen
sich der Fraktionsvorstand und die Mitglie-
der des Sportausschusses mit den Vertre-
tern des Sportkreises um gemeinsam aktu-
elle Themen rund um die Sportvereine in
Mannheim zu besprechen.

Die stellvertretenden Sportkreisvorsitz-
enden Bernhard Deigert und Kurt Hersch-
mann, die Geschäftsführer von Sportkreis
und Sportkreisjugend, Tom Kotzmann und
Michael Holzwarth, sowie das Vorstands-
mitglied Jens Rückert und Patrick Falken-
berg (stv. Vorsitzender SKJ) berichteten von
den Herausforderungen der Vereine in der
Coronapandemie und den Auswirkungen,
die bis heute für alle Vereine spürbar sind.
So sei ein allgegenwärtiges Thema die Mit-
gliedergewinnung, die Stärkung des Ehren-
amtes und auch die Hallenbelegung stelle
manchen Verein vor Herausforderungen.

Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle,
sein Stellvertreter Reinhold Götz, die sport-
politische Sprecherin Andrea Safferling und

die Mitglieder im Sportausschuss Dr. Bern-
hard Boll und Stefan Höß sagten zu, die an-
gesprochenen Themen im Gemeinderat zu
bearbeiten und verwiesen auch auf die be-
reits gemeinsam erreichten Erfolge in Bezug
auf die Stärkung des Ehrenamtes in Mann-
heim. Derzeit wird von der Verwaltung auf
Antrag der SPD ein neues Konzept gemein-
sam mit MultiplikatorInnen wie dem Sport-
kreis oder dem Stadtjugendring erarbeitet,
welches auf die Bedürfnisse der Vereine und
ihren Ehrenamtlichen zugeschnitten sein

soll.
Andrea Safferling, sportpolitische Spre-

cherin, fasst den Austausch zusammen:
“Wir freuen uns immer über den regelmäßi-
gen Austausch mit dem Sportkreis und ha-
ben gemeinsam auch schon viel für die Ver-
eine in Mannheim erreicht. Den aktuellen
Herausforderungen der Sportvereine möch-
ten wir uns gemeinsam stellen und von poli-
tischer Seite unterstützen, wie wir es auch
vor und während der Pandemie getan ha-
ben!“

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Die GRÜNE Fraktion veranstaltete letzten Freitag einen Inforundgang im Herzogen-
riedpark. Mit dabei waren unter anderem (v. links nach rechts): die GRÜNEN Stadt-
rät*innen Gabriele Baier, Stefanie Heß und Regina Jutz, Anne Volkert (Sprecherin des
GRÜNEN Ortsverbandes Neckarstadt), sowie Nadine Worm (GRÜNE Bezirksbeirätin
in der Neckarstadt-Ost) und Sophia Dittes (GRÜNE Bezirksbeirätin in der Neckar-
stadt-West).
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Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses
amDonnerstag, den 07.07.2022 um 16:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161Mannheim

Die Sitzung kann auf der Zuschauerempore im Ratssaal oder per Livestream auf dem städtischen
YouTube-Kanal oder unter www.mannheim-videos.de/ mitverfolgt werden.

Tagesordnung:
1 Handlungsempfehlungen KulturelleTeilhabe; Antrag der GRÜNEN
2 Zusammenhalten: Fasnachtsvereine unterstützen; Antrag der SPD
3 Aktueller Sachstand Benin- Bronzen und Provenienzforschung; Antrag der GRÜNEN
4 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
5 Anfragen
6 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung
amDienstag, den 05.07.2022 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1
68161Mannheim

Die Sitzung kann auf der Zuschauerempore im Ratssaal oder per Livestream auf dem städtischen
YouTube-Kanal oder unter www.mannheim-videos.de/ mitverfolgt werden.

Tagesordnung:
1 Einsatz operatives Krisenmanagement in der Corona-Impfung
2 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr Mannheim /

hier: Maßnahmeerhöhung für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens
3 Gefahrenabwehr stärken: Fragen zum Feuerlöschboot Metropolregion; Anfrage
4 Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen in der Mannheimer Innenstadt
5 Satzung über das Offenhalten vonVerkaufsstellen im Stadtteil Feudenheim
6 WievieleTierschutzfonds-Anträge wurden gestellt und bewilligt?; Anfrage
7 Abstellen und Parken von Lastenfahrräder; Anfrage
8 Begrünung Gleisbett, Antrag der CDU
9 ÖPNVAnbindung der „Mannemer Mess„ verbessern; Anfrage
10 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
11 Anfragen
12 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 43.22 „Kindertagesstätte Ecke Waldparkstraße, Landteilstraße“ in
Mannheim-Lindenhof wird aufgestellt. Der Bebauungsplan und die zugehörige Satzung über
örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich
wurden zudem im Entwurf gebilligt und werden gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB)
ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat am 21.06.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
43.22 „Kindertagesstätte EckeWaldparkstraße, Landteilstraße“ beschlossen. Der Bebauungsplan
wird im beschleunigtenVerfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung
nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt.
Der Ausschuss für Umwelt undTechnik hat zudemam21.06.2022 die vorgelegtenEntwürfe desBe-
bauungsplans Nr. 43.22 „Kindertagesstätte EckeWaldparkstraße, Landteilstraße“ und der zugehö-
rigen Satzung über örtliche Bauvorschriften gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist dieErrichtungeinerKindertagesstätte sowieergänzendenNutzun-
gen. Darüber hinaus können auch andere Einrichtungen, die sozialen und schulischen Zwecken
dienen, zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass bei diesen - insbesondere im Hinblick
auf von der Nutzung ausgehende Störungen - eineVerträglichkeit gegenüber derWohnnutzung im
Umfeld gewährleistet ist.

Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB.

Der Entwurf des Bebauungsplanesmit Begründung sowie die für die Festsetzungen relevanten
technischenRegelwerke können vom11.07.2022 bis einschl. 12.08.2022 imTechnischenRathaus,
Glücksteinallee 11, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr eingesehen werden. Die Möglichkeit zur

Einsichtnahme in die Planunterlagen ist auch unter folgendem Link im Internet möglich:
https://www.mannheim.de/bauleitplanung
Stellungnahmen zur Planung können während des Auslegungszeitraums schriftlich, elektronisch
odermündlich zurNiederschrift bei derStadtMannheim,FachbereichGeoinformationundStadtpla-
nung, Glücksteinallee 11, 68163Mannheim abgegeben werden. Im Falle einer Niederschrift sowie
für persönliche Rückfragen ist eine vorherigeTerminvereinbarung erforderlich (Telefonnummer
0621/293-7045 oder per Email an 61.bauleitplanung@mannheim.de).
Nicht fristgerecht abgegebeneStellungnahmen können bei der Beschlussfassung über denBebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben.
Neben den oben genannten Unterlagen werden folgende Dokumente ausgelegt:
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag,
• Begutachtung von Zustand undWertigkeit der Bäume im Bereich geplanter Baumaßnahmen.

Mannheim, 30.06.2022
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 71.55 „EhemaligeTurbinenfabrik“ in Mannheim-Käfertal und die zu-
gehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in
dessen Geltungsbereich treten in Kraft.Der Gemeinderat hat am 31.05.2022 den Bebauungs-
planNr. 71.55 „EhemaligeTurbinenfabrik“ unddie zugehörigeSatzungüber örtlicheBauvorschriften
in dessen Geltungsbereich jeweils als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) treten der Bebauungsplan und die zugehörige Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbereich nach § 74 Absatz 7 LBO mit
dieser öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Absatz 1 BauGB:
1. eine nach § 214Absatz 1Satz 1Nr. 1 bis 3BauGBbeachtlicheVerletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtlicheVerletzung derVorschriften

über dasVerhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtlicheMängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich oder elektronisch ge-
genüber der Stadt Mannheim unter Darlegung des dieVerletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.
Sollte der Bebauungsplan unterVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder anderer auf der GemO beruhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. dieVorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43 GemOwegenGesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss vor Ablauf der Jahresfrist beanstan-
det hat

3. oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Mannheim unter
Bezeichnung des Sachverhaltes der dieVerletzung begründen soll, schriftlich und fristgerecht
geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach vorstehendemSatz Nr. 2 oder 3 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der Jahresfrist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Gemäß § 44 Absatz 5 BauGBwird darauf hingewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte nach
§ 44Absatz 3 BauGBEntschädigung verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGBbezeich-
netenVermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Mannheim beantragt.
Nach § 44 Absatz 4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die oben genanntenVermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Der Bebauungsplanmit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10a Ab-
satz 1 BauGB und die zugehörige Satzung über die örtlichen Bauvorschriften in dessen Geltungs-
bereich können imTechnischen RathausMannheim, Glücksteinallee 11, montags bis donnerstags
von 8.00Uhr bis 16.00Uhr und freitags von 8.00Uhr bis 12.00Uhr eingesehenwerden. Für persön-
liche Rückfragen ist eine vorherigeTerminvereinbarung erforderlich (Telefonnummer 0621/293-
7045 oder per Email an 61.bauleitplanung@mannheim.de).
Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auch unter folgendem Link im Internet möglich:
https://www.gis-mannheim.de

Mannheim, 30.06.2022
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung der Stadt Mannheim über eineVeränderungssperre im Geltungsbereich des in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans Nr.71.5.2 „Gebiet zwischen der Rüdesheimer- und
der Neustadter Straße“ in Mannheim-Käfertal

Gemäß den §§ 14 und 16 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) und § 4 GemOBaden-Württem-
berg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom
02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 31.Mai 2022 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Anordnung derVeränderungssperre

DerAUTBals zuständiger Ausschuss desGemeinderates hat am03.05.2022 beschlossen, denBe-
bauungsplan Nr.71.5.2 “Gebiet zwischen der Rüdesheimer- und der Neustadter Straße“ aufzustel-
len.
Zur Sicherung der Planung wird für das Gebiet eineVeränderungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan, der als Anlage zurVer-
änderungssperreTeil der Satzung ist (siehe „Lageplan räumlicher Geltungsbereich“).

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen derVeränderungssperre

(1) Im räumlichen Geltungsbereich derVeränderungssperre dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht beseitigt

werden;
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigerndeVeränderungen von Grundstücken und baulichen

Anlagen, derenVeränderungennicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.

(2) Gemäß § 14 Abs. 2 BauGB kann, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, von derVeränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über
die Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einverständnis mit der Gemeinde.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung über die Anordnung derVeränderungssperre tritt amTage ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

§ 5
Geltungsdauer

(1) DieVeränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten außer Kraft.
(2) DieVeränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung

rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

Geltungsbereich derVeränderungssperre (ohneMaßstab)

Sollte dieVeränderungssperre unterVerletzungvonVerfahrens- oderFormvorschriftenderGemein-
deordnung (GemO) oder anderer auf der GemOberuhenderVerfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. dieVorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister demBeschluss nach § 43 GemOwegenGesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Stadt Mannheim unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eineVerletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann dieseVerletzung geltendmachen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Auf dieVorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 BauGB über Entschädigung beiVerän-
derungssperre, über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und deren Erlö-
schen wird hingewiesen. Die Entschädigungsansprüche sind gegenüber der Stadt Mannheim gel-
tend zumachen.

Mannheim, den 30.06.2022
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht Bauverwaltung u. Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 31.05.2022 auf der Grundlage der Straßennamen-
und Hausnummernsatzung der Stadt Mannheim vom 26.06.1979 in der Fassung vom 28.09.1993
die folgende Benennung für die öffentliche Fläche des Oststädters Altneckarufer zwischen, strom-
abwärts, der Riedbahnbrücke bis zurTreppenanlage zumBootssteg, in Mannheim-Oststadt be-
schlossen:

Wolfgang-Raufelder-Ufer

Die benannte Fläche ist in der Lageskizze festgelegt.

Lageskizze:

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Beschluss des Gemeinderats kann innerhalb einesMonats nach BekanntgabeWider-
spruch erhobenwerden. DerWiderspruch ist bei der StadtMannheim, FachbereichGeoinformation
und Stadtplanung, Glücksteinallee 11, 68163Mannheim schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
einzulegen.

Mannheim, den 29.06.2022
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister

Premiere im Schauspielhaus: „Dschinns“
Nach dreißig Jahren harter Arbeit in
Deutschland, mit großer Einsamkeit und
Sehnsucht nach einem anderen Leben, hat
Hüseyin sich einen Traum erfüllt: eine Eigen-
tumswohnung in Istanbul. Er kann es kaum

erwarten, dort seine Familie zu empfangen –
und stirbt ganz plötzlich an einem Herzin-
farkt. Zur Beerdigung reisen nacheinander
seine Frau Emine, seine Kinder Ümit, Peri,
Sevda und Hakan nach Istanbul, alle mit ih-

ren eigenen Verletzungen, Verstrickungen
und Wünschen im Gepäck. Und in der Woh-
nung fühlen sie alle die Präsenz von etwas
anderem…

Nach ihrer Adaption von Fatma Aydemirs

erstem Roman, „Ellbogen“, bringt Regisseu-
rin Selen Kara nun die Uraufführung von
„Dschinns“ auf die Bühne des Schauspiel-
hauses. Am Freitag, 8. Juli, ist ab 19 Uhr die
Premiere. Eine weitere Aufführung findet am

Dienstag, 12. Juli, ab 19 Uhr statt.
Karten sind unter www.nationaltheater-

mannheim.de, über die Tageskasse im Thea-
terfoyer sowie telefonisch unter
0621/1680150 erhältlich.
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Rechtsverordnung über Beförderungsentgelte imTaxenverkehr
für den Stadtkreis Mannheim

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung vom 08. Au-
gust 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Modernisierung des
Personenbeförderungsrechts vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) inVerbindungmit § 1 Abs. 2 der
Verordnungder LandesregierungunddesMinisteriums fürVerkehr und Infrastruktur über personen-
beförderungsrechtliche Zuständigkeiten (PBefZuVO) vom 15. Januar 1996 (GBl. S. 75), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 187 derVerordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 120), beideVorschriften
in der zur Zeit geltenden Fassung, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

1. Die in dieserVerordnung festgesetztenBeförderungsentgeltemüssen für alle Fahrten innerhalb
des Stadtgebietes Mannheim berechnet werden.

2. Bei Fahrten, derenZiel außerhalb desGeltungsbereichs der festgesetztenBeförderungsentgel-
te liegt, hat der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin den Fahrgast vor Fahrtbeginn darauf hin-
zuweisen, dass das Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrstrecke frei zu vereinbaren ist.
Kommt keineVereinbarung zustande, gelten die für den Pflichtfahrbereich festgesetzten Beför-
derungsentgelte als vereinbart.

§ 2
Beförderungsentgelte

1. Die mit dieser Rechtsverordnung festgesetzten Beförderungsentgelte dürfen nicht über- oder
unterschritten werden; sie sind gleichmäßig anzuwenden. Ermäßigungen, die nicht unter glei-
chen Bedingungen jedermann zugutekommen, sind verboten und nichtig.

Die Mitnahme vonGepäck, Rollstühlen und Kleintieren ist im Fahrpreis eingeschlossen. Der
Fahrgast ist vorAntritt derFahrt auf denZuschlagbei gleichzeitigerBeförderungvonmindestens
7 Fahrgästen bei Großraumtaxen hinzuweisen.

2. Das Errechnen des Fahrpreises erfolgt zu jederTages- und Nachtzeit unterVerwendung eines
Fahrpreisanzeigers bei kostenfreier Anfahrt zum Besteller gemäß der nachstehendenTarife:

Taxen mit bis zu 6 Fahrgastplätzen:

a. Grundpreis 3,80 Euro
Mindestfahrpreis (einschließlich 1 Fortschalteinheit) 3,90 Euro

Großraumtaxen, die bauartbedingt (einschließlich Fahrersitz) mit 8 und mehr Sitzplätzen
ausgestattet sind und mindestens 7 Fahrgäste gleichzeitig befördern:

b. Grundpreis 8,80 Euro
Mindestfahrpreis (einschließlich 1 Fortschalteinheit) 8,90 Euro

Kilometerpreis:
Tarif 1: bis 2000m (0,10 Euro je 31,25m) 3,20 Euro / km
Tarif 2: ab 2000m (0,10 Euro je 50,00m) 2,00 Euro/ km

Wartezeitpreis:
Je Stunde (0,10 Euro je 10,91 Sekunden) 33,00 Euro

§ 3
Störungen des Fahrpreisanzeigers

BeiStörungendesFahrpreisanzeigers ist dasBeförderungsentgelt nachder durchfahrenenStrecke
laut Kilometerzähler zu berechnen. Der Fahrgast ist hierauf unverzüglich hinzuweisen.

§ 4
Beförderungspflicht

Beförderungspflicht besteht nur für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes Mannheim.

§ 5
Sondervereinbarungen

1. Sondervereinbarungen sind im Pflichtfahrbereich unter folgendenVoraussetzungen zulässig:

a. Die Ordnung desVerkehrsmarktes, insbesondere desTaxi- undMietwagenverkehrs, darf durch
dieVereinbarung nicht gestört werden.

b. Beförderungsentgelte und -bedingungenmüssen jeweils schriftlich vereinbart sein.
c. Die Sondervereinbarungmuss sich auf einen bestimmten Zeitraum beziehen, eineMindest-

fahrtenzahl oder einenMindestumsatz imMonat und das Abrechnungsverfahren festlegen.
d. Die Sondervereinbarung ist der Genehmigungsbehörde (Stadt Mannheim) zusammenmit den

Unterlagen, die den Abschluss und die vereinbarten Beförderungsentgelte rechtfertigen, zur
Genehmigung vorzulegen.

2. Die Sondervereinbarung wird mit der Mitteilung der Genehmigung wirksam. Sie wird mit Ablauf
des Zeitraums unwirksam, für den sie genehmigt ist.

§ 6
Sonstiges

1. Dem Fahrgast ist auf dessenVerlangen eine Quittung über das gezahlte Beförderungsentgelt
auszustellen, die folgende Angaben enthalten muss:

a. Name und Anschrift des Unternehmers
b. Ordnungsnummer
c. Beförderungsentgelt
d. Datum
e. Jeweils gültiger Umsatzsteuersatz

AufWunschdesFahrgastes sind in dieQuittung zusätzlichFahrstreckeundUhrzeit einzutragen.

2. DieseVerordnung ist vom Kraftfahrzeugführer stets mitzuführen und dem Fahrgast aufVerlan-
gen vorzulegen.

3. Sofern der Fahrgast nicht anderes wünscht, ist der kürzesteWeg zum Fahrziel zu wählen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen diese Rechtsverordnung werden nach § 61 PBefG als Ordnungswidrig-
keiten geahndet, soweit nicht nach anderenVorschriften eine schwerere Strafe verwirkt ist.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung der

Stadt Mannheim vom 13. März 2015 außer Kraft.

Mannheim, den 27. Mai 2022

Der Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Öffentliche Bekanntmachung

Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022

Die Bodenrichtwerte wurden gemäß § 193 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) zumStichtag
01.01.2022 vomGutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten im Stadtkreis
Mannheim am 31.05.2022 ermittelt. Die Ermittlungen wurden nach den Bestimmungen des Bauge-
setzbuches, derVerordnung über die Grundsätze für die Ermittlung derVerkehrswerte von Immobi-
lienundder für dieWertermittlungerforderlichenDaten (Immobilienwertermittlungsverordnung - Im-
moWertV) und derVerordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreis-
sammlungen und Bodenrichtwerte nach demBaugesetzbuch (Gutachterausschussverordnung -
GuAVO) für Baden-Württemberg vorgenommen.

Die aktuellen Bodenrichtwerte für Mannheim werden über das Geoportal der Stadt Mannheim
https://www.gis-mannheim.de/ dargestellt und sind online gemäß den Nutzungsbedingungen
einsehbar.

Schriftliche Bodenrichtwertauskünfte (gebührenpflichtig) können per Mail an gutachteraus-
schuss@mannheim.de oder schriftlich unter der Anschrift: Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses der Stadt Mannheim, Glücksteinallee 11, 68163Mannheim beantragt werden.

Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs. 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine
Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach
ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art undMaß der Nutzbarkeit weitgehend über-
einstimmen und für die imWesentlichen gleiche allgemeineWertverhältnisse vorliegen. Er ist bezo-
gen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten Grund-
stücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück).

Der Bodenrichtwert enthält keineWertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anla-
gen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben würde,
wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Altlasten, soweit vorhanden, sind in
den Bodenrichtwerten nicht berücksichtigt.

Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vomBodenrichtwertgrundstück hinsicht-
lich seiner Grundstücksmerkmale (zumBeispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des bei-
tragsrechtlichen Zustands, der Art und desMaßes der baulichen Nutzung) sind bei der Ermittlung
desVerkehrswerts des betreffenden Grundstücks zu berücksichtigen.Verkehrswerte können im
Einzelfall nur durch Gutachten ermittelt werden.

Bodenrichtwerte haben keine bindendeWirkung. Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie
die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts begründen keine Ansprüche zumBeispiel gegen-
über denTrägern der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.

Gutachterausschuss für die
Ermittlung von Grundstückswerten
im Stadtkreis Mannheim
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Trau-Fest mit vielen Paaren im Petruspark

Mannheim-Wallstadt. Unkom-
pliziert in stimmungsvoller Atmo-
sphäre kirchlich heiraten, mit
oder ohne Gästen, jedenfalls in
Gesellschaft anderer Paare – das
ist am Sonntag, 17. Juli um 15
Uhr beim Trau-Fest im weitläufi-
gen Petruspark (Wallstadt) mög-
lich. Paare, die sich bei einer
kirchlichen Trauung unter freiem
Himmel „ja“ sagen möchten und
sich für ihre Verbindung den Se-
gen Gottes wünschen, können
sich noch bis zum 7. Juli anmel-
den. Das Trau-Fest ist Teil des
Zeltfestivals, das im Petruspark
an der Petruskirche vom 8. bis
17. Juli stattfindet.

Unkompliziert können Paare
am 17. Juli um 15 Uhr beim Trau-
Fest kirchlich heiraten, ihr Ehege-
lübde erneuern, ein Ehe-Jubiläum
(nach)feiern oder sich als Paar
segnen lassen. Dazu bietet der
Petruspark mit seinen großen
Bäumen eine stimmungsvolle At-
mosphäre und die Gemeinden ei-
nen besonderen Rahmen. Die
Einladung gilt Paaren aus ganz
Mannheim. „Alle Paare sind uns
willkommen“, sagt Pfarrerin An-
na Maria Baltes von der Petrusge-
meinde mit Blick auf die Vielfalt
der Liebe.

„Bisher haben sich schon zehn
Paare angemeldet“, freut sich
Pfarrerin Baltes. „Die Paare wün-
schen sich eine Segnung, wollen
ihr Ehegelübde erneuern, feiern
ihre silberne oder goldene Hoch-
zeit“, die Wünsche sind so indivi-
duell wie die Paare. Verbunden
sind sie im Wunsch, Gottes Se-

gen für ihre Beziehung zugespro-
chen zu bekommen.

Für die angemeldeten Paare
und alle, die noch dazu kommen
möchten, findet am 7. Juli um 18
Uhr im Petruspark ein Vorge-
spräch statt. Dann erhalten die
Paare schon einen Vorge-
schmack auf das Trau-Fest sowie
Informationen zum Ablauf. Und
sie können entscheiden, wo sie
gesegnet werden möchten: in

Zehn Paare bereits angemeldet – weitere Anmeldungen noch bis 7. Juli möglich

der Kirche oder an der Glocke vor
der Kirche, in ihrem Festzelt, am
Insektenhotel oder an einem an-
deren schönen Ort im Petrus-
park.

Viele Paare, weiß Pfarrerin
Baltes, konnten wegen Corona
beispielsweise ihre Silberhoch-
zeit nicht feiern – und können
dies nun beim Zeltfestival nach-
holen. Ebenso sind Paare einge-
laden, beim Trau-Fest ihr Ehever-

sprechen zu erneuern und ihre
Beziehung zu feiern. Für manche
ist ein Familienfest mit zu viel
Stress verbunden, für andere
entstehen mit einer großen
kirchlichen Hochzeit und an-
schließendem Fest zu hohe Kos-
ten. Andere hatten zwar vor, spä-
ter dann auch kirchlich zu heira-
ten, sind aber noch nicht dazu ge-
kommen. Für alle bietet das Trau-
Fest den Rahmen für den indivi-

duellen Anlass.
Beim Trau-Fest geht es festlich

und unkompliziert zu: Die Tische
(Biertischgarnituren) in den ein-
zelnen Festzelten sind fertig de-
koriert, mit Geschirr eingedeckt
und mit Getränken (Wasser, Ap-
felschorle) versorgt. Die Paare
bringen Kuchen mit für das große
gemeinsame Hochzeitskuchen-
buffet, an dem dann alle Paare
gleichzeitig die Kuchen an-
schneiden werden. Pfarrerin An-
na Maria Baltes und Lehrvikar Dr.
Marcus Held eröffnen das Trau-
Fest um 15 Uhr mit einem Got-
tesdienst für alle Paare. An-
schließend können Paare im Park
oder in der Kirche ihre individuel-
len Ja-Worte sprechen und Seg-
nungen erhalten. Bei Live-Musik
wird anschließend im Park gefei-
ert. Anmeldungen sind möglich
noch bis zum 7. Juli im Pfarramt
der Petrusgemeinde, Telefon
0621 / 28000 147, E-Mail;: pet-
rusgemeinde.mann-
heim@kbz.ekiba.de

Im Park an der Petruskirche im
Stadtteil Wallstadt laden fünf
evangelische Gemeinden zu die-
sem großen Zeltfestival ein. Mit
dem Motto „Kirche im Zelt“ gibt
es an zehn Tagen in weißen Fest-
zelten auf der weitläufigen Kirch-
wiese mit ihrem alten Baumbe-
stand und umsäumt von einer
historischen Steinmauer viele
Einladungen und Feste für Klein
und Groß. Das Zeltfestival startet
am Freitag, 8. Juli um 19 Uhr mit
einer Party für Jugendliche im Bo-
ho-Style mit viel Musik und Spaß.

Das Trau-Fest ist Teil des Zeltfestivals, das im Petruspark an der Petruskirche vom 8. bis 17.
Juli stattfindet. FOTO: PIXABAY
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Gefahrstoffmessungen & Begutachtung
Lufthygiene & Wasserhygiene Service

Andreas Bartsch (Dipl.-Ing. FH)

Begutachtung Asbestbelastungen/Asbestmaterialien
Begutachtung Schadstoffbelastungen/Geruchsbelastungen
Begutachtung Schimmelpilzschäden/Wasserschäden
Gefahrstoffmessungen/Schadstoffmessungen
Schimmelpilzmessungen/Allergenmessungen
Radonmessungen
Hygieneinspektion VDI 6022 in RLT Anlagen
Legionellenprüfung Trinkwasser/Kühlwasser
Gefährdungsanalyse Trinkwasser nach TrinkwV
Gefährdungsbeurteilung Kühlwasser gem. 42. BImSchV

Die Fensterengel
Professionelle Fensterreinigung 

(inkl. Rahmen innen und außen) und Gardinenauf ereitung

Jetzt kostenfreie Beratung
sichern – auch via Telefon,

rufen Sie uns gerne an:

Tel. 0176/31696911

Spezialitäten-Metzgerei

Partyservice

Regionale Hohenloher Premium-Fleischqualität

Täglich wechselnder Mittagstisch

Laktosefreies Wurstsortiment

Eigene Herstellung MA-Rheinau


